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MEM geneigten Leser wird
^5 zum Vorbcricht dienen/daß dis
Regiments-Büchlein zwar nicht nach
eines jeden Stands - Glied seiner Lie-
êìicznî und sondern nach des
sen Tauff in seinem Geschlecht exaâê
und mit möglichstem Fleiß eingerichtet/

reviciiert und verbesseret/ anbey
auch in eines jeden mit Nahmen
zugehörigen Regiments - Büchlein in der

ersten(üolomne seine abtrettende
Verwandten mit einem Strichlein
verzeichnet seyen.

Wird auch nachrichtlich zu wissen

gemacht/ daß von Zahr zu Zahrdiß
Regiments - Büchlein mit einer nütz¬

lichen Lolomnen solle vermehrt
werden.
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